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"EXTRACT AUS DEN RHEINTHALLISCHEN ALTEN UND NUEWEN MANDATEN"1

Gehört zu AH 5/62

"Item alls sich dan in Ehehandlungen und Sachen in diser Ringfertigen Zeit

villerley Unordnungen zugetrageiz ^ indem dass etwa Zwey einandern hinder dem

win old sonst zu der Ehe genomen und dass dan einanderen schenkhen und nach-

landtj habend wir hiemit angesechen , das dieselben für das Geistlich gericht

[d . h . vors Offizialat nach Konstanz ] gewisen [ werden ] . Daselbst rechtens er-

wartterij und nit desto weniger von uns nach gestalt der Sachen gestrafft wer¬

den sollen . Wir wollend auch wo zwey Versöhnen einandem zu der Eh nermen 3

die einanderen Zu der dritten oder vierten Linien oder nacher verwandt we-

rendt 3 das dieselben auch für das geistlich gericht gewisen und daselbst rech¬

tens erwarten sollen 3 welliche auch einanderen über das sy wissendas  sy

zer dritten old vierten linien oder noch naher verwatidt werendt 3 neme >tdt

oder die fründtschafft nach dem sy wissent und derselben bricht Jhrem Pfar-

herren oder Predicanten oldt derselben Oberkheit nit anzeigten 3 wöllendt wir



nach Jhrem Verdienen Straffenund welcher oder welche also das ander aus be¬

reich der Oberkeit old sunst für das geistlich gericht fürt old und ladt 3 soll

der Oberkeit Zecheyi Pfundt Pfening vertrösten , dergestalt ob derselbig thail

im rechten verlürstig das dieselbigen Zechen Pfundt Pfening zu Straff verfal¬

len sein soll . "

1 ) Trägt als Beweisstück die Nr . 5; vgl . AH 2/79 } Arm . 8.

Kopie - Gleiche Hand wie AH , 5/62 - AH 5 , 140 V-141 r
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